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W i r t s c h a f t s p l a n 
für den 

Eigenbetrieb 

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg
für das Wirtschaftsjahr 2024 

Der Gemeinderat hat den Wirtschaftsplan 2024 der  
Städtischen Abwasserbeseitigung Blumberg  
am 22.02.2024 gemäß § 14 Abs. 3 EigBG wie folgt beschlossen: 

Der Erfolgsplan wird festgesetzt: 

mit Erträgen in Höhe von 3.192.929 € 

mit Aufwendungen in Höhe von 3.192.929 € 

mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis in Höhe von 0 € 

Der Liquiditätsplan wird festgesetzt: 

mit Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit  2.861.535 € 

mit Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit 1.561.000 € 

mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender 
Geschäftstätigkeit 1.300.535 € 

mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 € 

mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.117.000 € 

mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf 
aus Investitionstätigkeit 1.117.000 € 

mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss 183.535 € 

mit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.134.895 € 

mit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.318.430 € 

mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf 
aus Finanzierungstätigkeit -183.535 €

mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands 
zum Ende des Wirtschaftsjahres 0 € 

Die Kreditaufnahmen werden festgesetzt auf 688.495 € 

Die Verpflichtungsermächtigungen werden festgesetzt auf 725.000 € 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 €. 

Blumberg, den 22.02.2024 

Markus Keller 
Bürgermeister 
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1 Rechtliche Verhältnisse

Betrieb: Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg 

Rechts-/Organisationsform:  Sondervermögen der Stadt Blumberg mit 
Sonderrechnung (§ 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO); 
Eigenbetrieb (§ 1 EigBG).  
Betriebssatzung vom 31.05.2016 

Sitz:  78176 Blumberg 

Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr 

Gegenstand des Unternehmens: Das Abwasser im Stadtgebiet im Rahmen der 
bundes- und landesrechtlichen Normen, der 
Abwassersatzung und der Satzung über die 
Abwasserbeseitigung aus Kleinkläranlagen und 
geschlossenen Abwassergruben in der jeweils 
gültigen Fassung, zu sammeln, zu reinigen und 
schadlos abzuleiten. 

Stammkapital: 0 EUR 

Betriebsleitung: Stadtkämmerer (kaufmännische Betriebsleitung) 
Stadtbaumeister (technischer Betriebsleiter) 

Sonderkasse:  Für den Eigenbetrieb ist eine mit der Stadtkasse 
verbundene Sonderkasse eingerichtet 
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2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Stadt gesondert zu 
verwalten und nachzuweisen. Dabei sind Belange der gesamten Gemeindewirtschaft zu 
berücksichtigen (§ 12 Abs. 1 EigBG).  

Für jedes Jahr ist vor dessen Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus dem 
Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht (§ 14 
EigBG). 

Im Erfolgsplan sind alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen zu veranschlagen (§ 1 
Abs. 1 EigBVO). Der Liquiditätsplan enthält alle eingehenden ergebnis- und 
vermögenswirksamen Einzahlungen, alle zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen 
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus 
Finanzierungstätigkeit, die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres sowie die notwendigen 
Verpflichtungsermächtigungen. (§ 2 Abs. 1 EigBVO). 

Der Wirtschaftsplan ist um eine Finanzplanung zu ergänzen (§ 4 EigBVO). 

2.1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022 

Der Jahresabschlusses 2022 ist noch nichtaufgestellt. 

2.2 Verlauf des Wirtschaftsjahr 2023 

Der Vollzug des Erfolgsplans 2023 erfolgt im Wesentlichen planmäßig. 

Die tatsächliche Höhe der Abwassergebühren kann verlässlich erst nach der Ablesung der 
Wasserzähler am Ende des Jahres ermittelt werden. Nach Einschätzung des Wasserwerks 

 

2.3 Wirtschaftsplan 20234 

2.3.1 Erfolgsplan 2024 

Die im Entwurf prognostizierten Werte für 2024 und die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 
orientieren sich - soweit nicht errechenbare Prognosen angestellt werden konnten - an der 
allgemeinen Entwicklung, wie sie sich aus den Vorjahren ableiten lässt. Die Ansätze 2024 
werden mit der Gebührenkalkulation, nach deren Vorlage, abgestimmt. 

Erläuterungen zu einzelnen, größeren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr: 

SKA Achdorf Hier ist der Austausch des Lagers der Drosseleinrichtung 
eingeplant. Zudem soll das Lager des Feinrechens ausgetauscht 
werden und die Blitzschutzprüfung durchgeführt werden. 
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SKA Fützen Es soll die Sanierung am Gitterrost des Schlammspeichers sowie 
die Blitzschutzprüfung durchgeführt werden. Zudem sind 
Aufwendungen für ein Strukturgutachten eingeplant. 

BHKW Die Erträge und Aufwendungen des BHKW werden auf 
separaten Konten geplant. 

Zinsen für Kredite Die Niedrigzinsphase wurde von steigenden Zinsen abgelöst. 

Weitere Erläuterungen finden sich auch im Zahlenteil des Wirtschaftsplans. 

2.3.2 Investitionen 2024 

Die vorgesehenen Investitionen können der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 
entnommen werden.  

Zur Finanzierung sind neben den Abschreibungen, Zuweisungen des Landes und 
Kreditaufnahmen vorgesehen. 

Erläuterungen der wesentlichen Maßnahmen 2024: 

Kläranlage Achdorf Die Elektrikplanung sowie die Planung der Erneuerung 
der Heizungsleitungen sind eingeplant. Zudem soll der 
Probenehmer des Nachklärbeckens beschafft werden. 

Kläranlage Fützen Auch hier sind Planungskosten für die Elektrik 
eingestellt. Zudem ist die Anschaffung eines 
Containerwagens geplant. 

Verschiedene Kanäle (EKVO) Allgemeiner Ansatz für erforderliche Kanalsanierungen 
außerhalb der vorgesehenen Inspektionskörper. 

Kanalsanierung Süd-Ost und West Die Kanalsanierung Süd-Ost soll in 2023 umgesetzt 
werden. Die Zuschussabrechnung erfolgt in 2024. Die 
Kanalsanierung West soll 2024 umgesetzt und 
abgerechnet werden. Für beide Maßnahmen liegen 
Zuwendungsbescheide nach FRWW vor. 

Sanierung Otto-Efferenn-Straße Planungskosten Kanalsanierung im Zuge Sanierung 
Ortsdurchfahrt (gemeinsame Maßnahme mit 
Landkreis). 

RÜB Kommingen EMSR Die Realisierung soll zum Jahresende 2023 planmäßig 
beendet werden. Hier wurde eine Zuwendung nach 
FrWw bewilligt, die im Jahr 2024 nach Fertigstellung 
abgerechnet wird. 

Abwasserbeseitigung Schabelhöfe Es ist der zentrale Anschluss des Außenbereichs 
geplant. Die Maßnahme soll 2024 beginnen und 2025 
abgeschlossen werden. Es wurden Fördermittel nach 
FrWw bewilligt.  

Kanal GE Riedböhringen RW und SW: Planungskosten für Gewerbegebietserschließung 

Betriebs- und Geschäftsausstattung: Allgemeiner Ansatz für Geräte und Ausstattung 
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